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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Um Hamsterkäufen im Zusammenhang mit Covid-19 zu begegnen, verabschiedete der
Bundesrat am 18. März 2020 die noch am selben Tag inkrafttretende Verordnung zur
Beschränkung der Abgabe von Arzneimitteln, die sechs Monate dauern sollte. Konkret
durften Apotheken sowie Ärztinnen und Ärzte pro Kundin respektive Kunde und Einkauf
nur eine Packung bestimmter Medikamente abgeben. Zu den betroffenen Arzneimitteln
zählten fiebersenkende, schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente
wie Aspirin, Panadol und Dafalgan. Aber auch verschreibungspflichtige Medikamente
waren in der Regelung inbegriffen. Für chronisch kranke Personen sah die Regierung
eine Ausnahme vor, so dass auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin der Bedarf
von bis zu zwei Monaten gedeckt werden durfte. Die Rationierung der Arzneimittel sei
keine Reaktion auf einen Mangel an Medikamenten, so die Bundesverwaltung gegenüber
der NZZ. Man habe lediglich die zunehmenden Hamsterkäufe unterbinden wollen, damit
die Lieferketten nachkämen und diejenigen Personen, die auf ein Arzneimittel
angewiesen seien, dieses auch tatsächlich erhielten. Gemäss NZZ verfügt der Bund über
ein Pflichtlager, das mit einem Vorrat für drei bis vier Monate Normalverbrauch
ausgestattet ist. Der Apothekerverband pharmaSuisse begrüsste den Entscheid des
Bundesrates. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Aus der Entwicklung der Umsatzzahlen in Arztpraxen und Apotheken schloss der
schweizerische Apothekerverein, dass Ärzte und Ärztinnen vermehrt Medikamente in
Selbstdispensation verkaufen, um so die Ausfälle auszugleichen, die ihnen auf
Tarifebene durch den dringlichen Bundesbeschluss gegen die Kostensteigerung in der
Krankenversicherung entstehen. Die Apotheker appellierten deshalb an die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier, im revidierten Krankenversicherungsgesetz
die Selbstdispensation rigoros einzuschränken und eine entsprechende
Bundeskompetenz einzuführen. Diese war im bundesrätlichen Vorschlag enthalten
gewesen, im Ständerat jedoch zugunsten der Kantonshoheit aus der Vorlage gekippt
worden. Der Nationalrat kehrte wieder zum Entwurf des Bundesrates zurück, doch hielt
der Ständerat in der Differenzbereinigung an der föderalistischen Lösung fest. 3
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